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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Aussenpolitik

In der Herbstsession 2021 befasste sich der Ständerat mit der Motion von Eva Herzog
(sp, BS), welche die Ergänzung des Epidemiengesetzes zur Garantie des Grenzverkehrs
auch in Pandemiezeiten forderte. Die Motionärin zeigte sich erstaunt darüber, dass der
Bundesrat die Ablehnung der Motion beantragt hatte, obwohl die in der Motion
geforderte Bestimmung bereits im befristeten Covid-19-Gesetz verankert ist.
Ständerätin Herzog lobte das Vorgehen des Bundesrats, der mit Fortschreiten der
Pandemie die besondere Situation der Grenzregionen mehr und mehr berücksichtigt
habe. Sie zeigte aber wenig Verständnis für die Aussage des Bundesrats, dass das
Motionsanliegen erfüllt sei, wo doch die Covid-Verordnungen und das Covid-Gesetz
nur befristet gelten. Sie gab sich auch nicht mit der Begründung des Bundesrats
zufrieden, dass man mit einer derartigen Regelung im Epidemiengesetz den eigenen
Handlungsspielraum eingrenzen würde, denn ihre Motion enthalte eine «Kann-
Formulierung » und liesse einen genügend grossen Handlungsrahmen zu. Unterstützung
erhielt Herzog von ihrem Parteikollegen Carlo Sommaruga (sp, GE), der durch die
Gesetzesänderung zukünftige Spannungssituationen und Blockaden im Grenzverkehr
verhindern wollte. Bundesrat Berset meinte, dass für die Erfüllung des
Motionsanliegens keine gesetzliche Änderung notwendig sei und der Bundesrat das
Thema wie bisher flexibel handhaben wolle. Nach der Pandemie werde eine Analyse der
Lage vorgenommen, die sich auch der Überarbeitung des Epidemiengesetzes widmen
werde. Weil es wahrscheinlich eine allgemeine, umfassende Diskussion darüber geben
werde, was geändert oder angepasst werden müsse, lehne der Bundesrat vor Abschluss
der Analyse fast alle Anträge unabhängig von deren Inhalt ab, erklärte Berset. Man spiele
mit dem Antrag auf Ablehnung also nicht die Bedeutung der Motion herunter, sondern
wolle vor der anstehenden Gesetzesrevision noch keine Entscheidungen treffen, die zu
Unstimmigkeiten zwischen künftigen Änderungsanträgen führen könnten. Der Ständerat
liess sich von der bundesrätlichen Begründung nicht überzeugen und nahm die Motion
mit 29 zu 7 Stimmen an. 1

MOTION
DATUM: 20.09.2021
AMANDO AMMANN

In der Frühjahrssession 2022 beriet der Nationalrat die Motion Herzog (sp, BS), die eine
Ergänzung des Epidemiengesetzes zur Garantie des Grenzverkehrs auch in
Pandemiezeiten verlangte. Die SGK-NR beantrage die Annahme der Motion, teilte deren
Sprecherin Regine Sauter (fdp, ZH) mit. Die Einschränkung des Personenverkehrs als
Folge der Grenzschliessungen hätte die Bekämpfung der Pandemie beeinträchtigt, da
auch das Gesundheitspersonal davon betroffen gewesen sei. Eine Bestimmung, die den
Grenzverkehr auch in Krisenzeiten garantiert, der ins Covid-19-Gesetz aufgenommen
wurde, sei nur befristet, weshalb für vergleichbare Situationen in der Zukunft eine
Anpassung des Epidemiengesetzes notwendig sei. Benjamin Roduit (mitte, VS), ebenfalls
Kommissionssprecher, kritisierte den Bundesrat und eine Kommissionsminderheit für
deren ablehnende Haltung. Die Feststellung des Bundesrats, dass Grenzgänger und
Grenzgängerinnen trotz der Reisebeschränkungen aus beruflichen Gründen in die
Schweiz einreisen durften, überzeugte Roduit nicht. Diese Lösungen seien erst auf
Druck des Parlaments und erst nach der ersten Welle gefunden worden. Auch der
Einwand des Bundesrats, dass die Motion den gesundheitspolitischen
Handlungsspielraum bei multilateral-verhandelten Gesundheitsbeschränkungen
beschneide, liess Roduit nicht gelten. Die Schweiz sei schliesslich in Fragen der
öffentlichen Gesundheit und Sicherheit souverän. Innenminister Berset gab zu, dass
man ohnehin mehrere Bestimmungen des Epidemiengesetzes überarbeiten müsse und
widersprach der Forderung der Motion nicht grundsätzlich. Er beharrte aber darauf,
zuerst eine Analyse durchzuführen, bevor irgendwelche Konsequenzen gezogen werden
könnten. Bereits im Juni 2020 habe der Bundesrat eine Revision des
Epidemiengesetzes gefordert. Nun warte man ab, bis eine umfassende und vollständige
Analyse der Pandemie möglich sei. Bis Mitte 2023 solle der Änderungsentwurf in die
Vernehmlassung gegeben werden, erklärte Berset der grossen Kammer. Er bat den
Nationalrat, keine Motionen anzunehmen, bevor nicht eine Gesamtbilanz gezogen
werden konnte und beantragte die Ablehnung des Vorstosses. Da lediglich die SVP
mehrheitlich gegen die Motion stimmte, wurde sie mit 127 zu 46 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) auch vom Zweitrat deutlich angenommen. 2

MOTION
DATUM: 17.03.2022
AMANDO AMMANN
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Die SGK-SR forderte den Bundesrat mittels einer Motion dazu auf, seine
Datenmanagementpolitik im Gesundheitsbereich zu ändern. Während der
Wintersession 2020 erläuterte Johanna Gapany (fdp, FR) für die Kommission, dass im
Zuge der Covid-19-Krise einige Lücken bezüglich der Verwaltung und Veröffentlichung
von medizinischen Daten hätten festgestellt werden können, die es zu schliessen gelte.
Mit der «Open Government Data»-Strategie 2019–2023 könne die Arbeit des
Datenmanagements, bei welchem es sich um ein unverzichtbares
Entscheidungsinstrument handle, zumindest zu gewissen Teilen erleichtert werden.
Daher strebe man mit der Motion eine zügige Umsetzung dieser Strategie an. Weiter sei
die Vergleichbarkeit von Zahlen wie etwa der Anzahl durchgeführter Tests oder der
Auslastung der Spitäler äusserst zentral, weil diese eine wichtige Grundlage für die
Legitimation von Entscheidungen darstellten. Um diese in Zukunft sicherzustellen, solle
das BAG in Krisenzeiten über eine zentralisierte Datenbank verfügen, die vollständige
und täglich aktualisierte Daten zu materiellen und personellen Ressourcen umfasse.
Dabei müsse auch die Praxis anderer Staaten berücksichtigt werden, da man von
ebendiesen lernen könne. Das Geschäft beinhaltete zudem die Forderung, auf
Grundlage des EpG den Abschluss von internationalen Abkommen über den
Informations- und Datenaustausch im Epidemiefall voranzutreiben. EDI-Vorsteher
Berset hielt fest, es handle sich beim Vorstoss im breiteren Sinne um ein «écho» auf
die beiden Motionen 18.3432 und 18.3433. Aus den gleichen Überlegungen wie von
Gapany dargelegt, begrüsse der Bundesrat den Vorstoss. Das Geschäft wurde in der
Folge stillschweigend angenommen. 3

MOTION
DATUM: 15.12.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Die SPK-NR wollte mittels einer im Januar 2022 eingereichten Motion den Bundesrat
mit der Erarbeitung einer Änderung des EpG betrauen. Durch die Revision soll unter
noch zu definierenden Bedingungen die Entschädigung von Personen und
Unternehmen ermöglicht werden, welche ihren Geschäftsbetrieb infolge
behördlicher Massnahmen einstellen oder einschränken müssen, wenn es nicht
anderweitig zur Deckung der entstandenen Schäden komme. Die Entschädigungspflicht
solle zeitlich limitiert sein. Mitte März 2022 kam das Geschäft in die grosse Kammer.
Gregor Rutz (svp, ZH) und Damien Cottier (fdp, NE) begründeten das
Kommissionsanliegen zum einen damit, dass die Entschädigungspflicht für die
Bevölkerung im Zuge entstandener Schäden durch gesundheitspolitische Massnahmen
im EpG bisher nicht festgehalten sei. Zum anderen könnten private Veranstalter oder
Unternehmen gegenwärtig nur Schadensersatz einfordern, wenn widerrechtliches
Handeln staatlicher Organe vorliege. Ursprünglich sei die Überlegung gewesen, dass es
im Verantwortungsbereich der Unternehmen liege, die entsprechenden
Vorsorgemassnahmen für Krisensituationen zu treffen. Allerdings sei die SPK-NR zum
Schluss gekommen, dass eine Epidemie im Ausmasse der Covid-19-Pandemie zum
Zeitpunkt der Ausarbeitung des EpG unvorstellbar gewesen sei und deren Folgen daher
nicht allein in der individuellen Verantwortung der betroffenen Unternehmen liege.
Rutz betonte indes, dass für die staatliche Ersatzpflicht eindeutige Voraussetzungen
gelten müssten, die Selbstverantwortung nach wie vor im Zentrum stehe und der «Staat
[…] nicht zur Vollkaskoversicherung werden [soll und darf]». Der Bundesrat empfahl die
Motion zur Ablehnung. Gesundheitsminister Alain Berset erklärte jedoch, dass es sich
um eine formelle Ablehnung und nicht um eine Ablehnung der Sache handle. Er teile die
Ansicht der Kommission bezüglich des Handlungsbedarfs, allerdings müsse dieses
Anliegen im allgemeinen Rahmen der bevorstehenden Revision des EpG umgesetzt
werden. Bersets Worte waren indes wenig erfolgreich. Einstimmig (176 zu 0 Stimmen)
nahm der Nationalrat das Geschäft an. 4

MOTION
DATUM: 17.03.2022
JOËLLE SCHNEUWLY
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Epidemien

Eine von Damian Müller (fdp, LU) eingereichte Motion zur Eliminierung von Hepatitis
wurde in der Herbstsession 2019 vom Ständerat behandelt. Müller wollte mit seinem
Vorstoss die Erweiterung des Nachfolgeprogramms vom NHPS um virale Hepatitis
erreichen, mit welchem neben HIV nun auch Hepatitis A und B bis 2030 eliminiert
werden sollen. Dies entspreche dem Ziel der WHO und der zivilgesellschaftlichen
Initiative «Schweizer Hepatitis-Strategie». Während die Schweiz bezüglich der
Bekämpfung von HIV eine Vorreiterrolle einnehme, sei dies bei Hepatitis nicht der Fall.
Die beiden Infektionskrankheiten belasteten das Schweizer Gesundheitswesen
gleichermassen, daher sollten sie auch auf die gleiche Ebene gestellt werden, so der
Motionär in der Herbstsession 2019. Landesweit seien 80'000 Personen von
chronischer Hepatitis betroffen. Viele wüssten allerdings nichts von ihrer Erkrankung
und so würden jährlich 200 Leute – gleich viele wie bei Verkehrsunfällen – an einer
viralen Hepatitis sterben. Dabei gebe es gegen Hepatitis B eigentlich eine Impfung und
Hepatitis C sei gut heilbar. Folglich sei die Schliessung von Versorgungslücken, vor allem
in den Bereichen Aufklärung, Testen, Impfen und Behandeln, essentiell. 
Gesundheitsminister Alain Berset unterstützte die Vorlage zwar, merkte jedoch an, dass
die Fälle von Hepatitis B und C in der Schweiz langsam abnähmen. Grund dafür sei
unter anderem die Untersuchung von Schwangeren, die eine Übertragung von Hepatitis
B von der Mutter auf das Kind verhindere. Hepatitis C sei in der Vergangenheit vor allem
durch verunreinigte Blutkonserven sowie nicht ausreichend sterilisierte Nadeln im
medizinischen Bereich wie auch beim Drogenkonsum übertragen worden. Dank der
Einführung von Einmalprodukten habe diese Übertragungsart aber reduziert werden
können. Wie bereits bei der Interpellation Stöckli (sp, BE) zur «Reduktion der
Krankheitslast von nichtübertragbaren Krankheiten» (Ip. 19.3706) sehe der Bundesrat
zwar eine möglichst effektive Durchführung der Vorsorge, nicht aber eine
Vorsorgeuntersuchung für die gesamte Bevölkerung vor. Im Anschluss an diese Worte
nahm der Ständerat die Motion stillschweigend an. 5

MOTION
DATUM: 12.09.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Mitte März 2021, nachdem sich National- und Ständerat gegen die Aufnahme eines
verbindlichen Öffnungstermins ins Covid-19-Gesetz ausgesprochen hatten, reichten
Thomas Aeschi (svp, ZG; Mo. 21.3157) und Marco Chiesa (svp, TI; Mo. 21.3441) in beiden
Räten gleichlautende Motionen ein, mit denen sie die Corona-bedingte besondere
Lage nach Artikel 6 des Epidemiengesetzes aufheben lassen wollten. Da das
Epidemiengesetz die besondere Lage als Situation definiere, in welcher die
«ordentlichen Vollzugsorgane» dem Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren
Krankheiten nicht gewachsen seien, die Vollzugsorgane aber in der über zwölf Monate
andauernden Krise die Situation in den Griff bekommen hätten – Thomas Aeschi
erwähnte insbesondere die zurückgegangene Auslastung der Spitäler, die wirksamen
Schutzkonzepte sowie die Impfung von gefährdeten Personen –, seien die
Voraussetzungen für die besondere Lage nicht mehr gegeben. 
Der Bundesrat verwies in seiner Antwort auf die zweite Situation, in der die besondere
Lage gemäss EpG ausgerufen werden könne: Wenn nämlich die WHO eine
gesundheitliche Notlage feststelle und die «öffentliche Gesundheit in der Schweiz
gefährdet» sei. Aktuell liessen die gesetzlichen Kriterien eine Rückkehr zur normalen
Lage nicht zu, betonte der Bundesrat. 
In der Sommersession 2021 behandelten National- und Ständerat die beiden Motionen
im Rahmen einer von der Mehrheit der SVP-Fraktion für diese zwei Vorstösse
verlangten ausserordentlichen Session. Nach kurzen Wortmeldungen der Motionäre
sowie von Gesundheitsminister Berset lehnte der Nationalrat die Motion mit 127 zu 54
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) ab, der Ständerat tat es ihm mit 25 zu 16 Stimmen gleich.
Im Nationalrat unterstützte die Mehrheit der SVP-Fraktion sowie eine Minderheit der
FDP.Liberalen-Fraktion den Vorstoss, konnten damit jedoch keine Mehrheit erzielen. 6

MOTION
DATUM: 16.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Eine grössere Versorgungssicherheit bei Impfstoffen wollte Bea Heim (sp, SO) mittels
einer Motion erreichen, die sie im September 2019 – und somit noch vor der Covid-19-
Pandemie – einreichte. Der Fokus soll dabei auf Impfstoffe gelegt werden, bei denen
ein Risiko für Versorgungsengpässe bestehe. Weiter forderte die Motionärin einen
zentralen Einkauf, mehrjährige Lieferverträge und garantierte Mengen sowie die
Beschleunigung der Zulassung EMA-geprüfter Impfstoffe. Der Vorstoss wurde gut zwei
Jahre nach dessen Einreichung im Nationalrat diskutiert. Angelo Barrile (sp, ZH),
welcher die Motion nach dem Ausscheiden Heims aus der grossen Kammer
übernommen hatte, veranschaulichte am Beispiel des Mangels an Impfungen gegen

MOTION
DATUM: 16.09.2021
JOËLLE SCHNEUWLY
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Starrkrampf und Keuchhusten, was es bedeutet, wenn es zu einem Lieferengpass
kommt. Es sei an der Ärzteschaft gewesen, über die Verteilung des verfügbaren
Impfstoffes zu entscheiden, wobei die Empfehlung herausgegeben worden sei,
werdende Eltern zu bevorzugen und Seniorinnen und Senioren zu vertrösten. So etwas
dürfe in der Schweiz nicht wieder geschehen, erklärte Barrile. Gesundheitsminister
Berset führte aus, dass die Situation nun eine ganz andere sei als noch bei der
Stellungnahme des Bundesrates im November 2019. Trotzdem beantrage die
Landesregierung weiterhin die Ablehnung des Geschäfts. Grund dafür sei, dass sich
eine ganze Reihe an Massnahmen bereits in Umsetzung befinde. So diskutiere man in
Zusammenarbeit mit dem BWL und Swissmedic zwanzig Massnahmen zur Verbesserung
der Versorgung. Bei einer der geplanten Massnahmen handle es sich um den zentralen
Einkauf, welcher allerdings nicht alleine, sondern zusammen mit anderen Massnahmen
beurteilt werden müsse. Die Corona-Pandemie habe zudem gezeigt, dass der zentrale
Einkauf im Krisenfall etwas sei, das funktioniert. Was das vereinfachte
Zulassungsverfahren betreffe, so schliesse dieses seit Inkrafttreten der letzten
Änderung des Heilmittelgesetzes auch Impfstoffe mit ein, womit diese Forderung
bereits adressiert werde. Eine Evaluation der Wirksamkeit der ergriffenen Massnahmen
erfolge auf Ende 2020. Ebenfalls für die Ablehnung der Motion spreche der
Bundesratsbeschluss vom Mai 2021 zur Ausarbeitung einer Strategie zur langfristigen
Sicherung der Versorgung der Schweiz mit Impfstoffen, mit der das EDI und das WBF
beauftragt worden seien. Der Nationalrat liess sich vom Bundesrat jedoch nicht
überzeugen und nahm die Motion mit 137 zu 44 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) an. Dabei
stammten alle ablehnenden Stimmen aus der SVP-Fraktion. 7

In der Wintersession 2021 nahm sich der Ständerat einer Motion Feller (fdp, VD) an,
welche im Kampf gegen Covid-19 die Durchführung serologischer Tests in Apotheken
forderte. Für die SGK-SR berichtete Josef Dittli (fdp, UR), dass sich die Situation seit
dem Einreichen des Vorstosses verändert habe und die entsprechenden Tests
mittlerweile in Schweizer Apotheken angeboten würden. Die Forderung der Motion sei
daher bereits erfüllt respektive überholt. Daher empfehle die Kommission die
Ablehnung des Geschäfts. Gesundheitsminister Berset kam in seiner Wortmeldung zum
gleichen Schluss. In der Folge lehnte das Stöckli den Vorstoss stillschweigend ab. 8

MOTION
DATUM: 01.12.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

In der Frühjahrssession 2022 nahm sich der Ständerat einer Motion Heim (sp, SO) an,
welche eine grössere Versorgungssicherheit bei Impfstoffen zum Inhalt hatte. Pirmin
Bischof (mitte, SO) liess für die Mehrheit der SGK-SR verlauten, dass diese mit 7 zu 2
Stimmen (bei 1 Enthaltung) das Geschäft zur Ablehnung beantrage. Zwar sei auch die
Kommissionsmehrheit der Ansicht, dass es einer Verbesserung der Impfstoffversorgung
bedürfe, gleichzeitig würden im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie bereits auf
verschiedenen Stufen Abklärungen vorgenommen. Bischof verwies auf den Bericht in
Erfüllung des Postulats 12.3426 und auf die Schritte, die durch die Annahme der
Postulate 20.3453 und 20.3241 eingeleitet worden seien. Zudem hob der
Standesvertreter aus Solothurn hervor, dass die Mehrheit der SGK-SR eine generelle,
nicht nur während ausserordentlichen Krisenzeiten geltende Verstaatlichung der
Impfstoffbeschaffung, wie es die Motion fordere, nicht als den geeigneten Weg erachte.
Vielmehr beabsichtige sie, an der dezentralen und privaten Beschaffung festzuhalten.
Eine Minderheit rund um Hans Stöckli (sp, BE) sah dies anders. Der Bundesrat habe im
Falle der Covid-19-Pandemie dank dem Notverordnungsrecht «rechtzeitig die besten
Impfstoffe […] besorgen» können, der Einkauf soll jedoch auch unabhängig von der
Existenz einer Pandemie zentral erfolgen können, gebe es doch auch Notlagen, welche
«die Voraussetzungen einer Pandemie nicht erfüll[t]en». An den aufgeworfenen Punkt
zur Beschaffung der Covid-19-Impfstoffe anknüpfend erklärte Gesundheitsminister
Berset, dass die Zentralisierung in diesem Fall notwendig gewesen sei, um die
entsprechenden Impfstoffe überhaupt beschaffen zu können, der Bundesrat habe
allerdings immer die Absicht geäussert, langfristig zum bisherigen System
zurückzukehren. Zudem sei die Landesregierung der Meinung, dass die beiden anderen
Forderungen der Motion – ein Pflichtlager für Impfstoffe mit potentiellen
Versorgungsengpässen und eine vereinfachte Zulassung von EMA-Impfstoffen – bereits
erfüllt seien. Daher empfehle der Bundesrat das Geschäft zur Ablehnung. Mit 29 zu 13
Stimmen folgte der Ständerat diesem Votum. 9

MOTION
DATUM: 02.03.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

01.01.65 - 01.01.24 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Im März 2022 kam die Motion Heim (sp, SO) – übernommen von Angelo Barrile (sp, ZH) –
zur Versorgungsverbesserung und Zulassungsvereinfachung von Impfstoffen in den
Ständerat. Dort führte Primin Bischof (mitte, SO) für die SGK-SR aus, dass die
Kommission bei der Impfstoffversorgung in der Schweiz Verbesserungsbedarf sehe. Um
Impfwillige nicht zu benachteiligen, bedürfe es bei einer Impfstoffknappheit zudem
auch der Vergütung alternativer Impfstoffe, die hierzulande nicht bzw. noch nicht
zugelassen sind. Daher empfehle die Kommission das Geschäft mit 7 zu 5 Stimmen zur
Annahme. Gesundheitsminister Berset strich in seiner Wortmeldung die Wichtigkeit der
Impfstoffversorgung während der Covid-19-Pandemie hervor. Die
Beschaffungsflexibilität, die Sicherstellung der nationalen Produktion und die
internationale Kollaboration seien essenziell gewesen. Da viele Forderungen des
Vorstosses aber bereits in Angriff genommen worden seien, empfehle der Bundesrat
die Motion zur Ablehnung. Der Ständerat folgte jedoch seinem Schwesterrat und seiner
Kommission und nahm die Motion mit 36 zu 5 Stimmen an. 10

MOTION
DATUM: 02.03.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

Im Dezember 2021 reichte Verena Herzog (svp, TG) eine Motion für einen besseren
Schutz vor Covid-19 für Personen mit geschwächtem Immunsystem aufgrund von
Krebserkrankungen und chronischen Erkrankungen ein. Damit wollte sie diesen
immungeschwächten Personen, bei denen eine Impfung nicht zu einem Aufbau der
Immunabwehr gegen Covid-19 führt, prophylaktische Therapien zugänglich machen.
Eine solche Therapie werde immunsupprimierten Patientinnen und Patienten in
Frankreich beispielsweise offiziell empfohlen. Damit könne man einer sozialen Isolation
der betroffenen Personen entgegenwirken, argumentierte Herzog. 
Der Bundesrat stimmte der Motionärin zu und empfahl ihren Vorstoss sowie eine
gleichlautende, im Januar 2022 von der SGK-NR eingereichte Motion (Mo. 22.3005) zur
Annahme. Er werde den Zugang zu diesen Arzneimitteln wohl durch eine
Abnahmegarantie mit den Herstellerfirmen ermöglichen, erklärte der Bundesrat. 
In der Frühjahrssession 2022 nahm der Nationalrat die Motion der SGK-NR
entsprechend dem Kommissionsantrag an. Er sprach sich damit gegen einen
Einzelantrag Matter (svp, ZH) aus, der die Beschaffung ablehnte, da «die akute Phase
der Corona-Pandemie vorbei [ist], und es Zeit [wird], zurück zur Normalität zu finden».
Entsprechend sollten die Therapien «auf dem ordentlichen Weg beschafft und
finanziert werden», um die Patientensicherheit und die Abläufe im Gesundheitssystem
zu bewahren. Jedoch wies Gesundheitsminister Berset in der Folge darauf hin, dass
eine ordentliche Beschaffung nicht möglich sei, da die Medikamente nicht auf dem
freien Markt erhältlich seien, sondern nur an Staaten verkauft würden. Mit 128 zu 32
Stimmen (bei 18 Enthaltungen) folgte der Nationalrat seiner Kommission. Die
ablehnenden Stimmen und Enthaltungen stammten grossmehrheitlich von Mitgliedern
der SVP-Fraktion – mit Ausnahme von Verena Herzog, die sich für Annahme der Motion
aussprach. 
Noch in der Frühjahrssession 2022 hiess das Parlament zudem zwei Nachtragskredite
zur Finanzierung der Medikamente gut – noch bevor beide Räte die entsprechende
Motion angenommen hatten. In der Sondersession im Mai 2022 zog Verena Herzog ihre
Motion zurück, nachdem diese in der Frühjahrssession 2022 ebenfalls von Thomas
Matter bekämpft worden war. In der Zwischenzeit hatte überdies auch der Ständerat
eine gleichlautende Motion (Mo. 22.3018) eingereicht, diese aber nach der Annahme
der Motion ihrer Schwesterkommission im Nationalrat ebenfalls zurückgezogen. 11

MOTION
DATUM: 18.03.2022
ANJA HEIDELBERGER

Mitte 2020 reichte Edith Graf-Litscher (sp, TG) eine Motion mit dem Titel
«Salutogenetische Aspekte bei der Prävention, Behandlung und Nachsorge von
Epidemien und Pandemien fördern und die Komplementärmedizin einbeziehen» ein.
Die Motionärin argumentierte, dass es der Berufung mindestens einer Fachperson der
Komplementärmedizin in die Clinical Care Task Force und die Eidgenössische
Kommission für Pandemievorbereitung und -bewältigung (Ziffer 1) sowie der Integration
komplementärmedizinischer Aspekte in den bestehenden Pandemieplan (Ziffer 2)
bedürfe. Zudem verlangte die Motionärin einen spezifischen Forschungsauftrag für
gesundheitsfördernde Ansätze in der Komplementärmedizin und das
Zurverfügungstellen entsprechender finanzieller Mittel (Ziffer 3). Die vierte Ziffer des
Vorstosses bestand in der Forderung, Konzepte der integrativen Medizin in die
Umsetzung des NFP «Covid-19» einfliessen zu lassen. 
Die Motion kam in der Sommersession 2022 in den Nationalrat. Dort erklärte
Gesundheitsminister Alain Berset, dass der Bundesrat die Ablehnung des Vorstosses
empfehle. Er begründete diese Haltung etwa damit, dass der Pandemieplan flexibel sei,
was es der Vertreterschaft der Komplementärmedizin ermögliche, Ergänzungen

MOTION
DATUM: 01.06.2022
JOËLLE SCHNEUWLY
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vorzuschlagen. Weiter obliege die Auswahl der Projekte des NFP nicht der
Landesregierung. Thomas Aeschi (svp, ZG) verlangte eine separate Abstimmung über die
verschiedenen Ziffern des Geschäfts. Während die ersten beiden Ziffern mit 111 zu 79
Stimmen respektive mit 102 zu 77 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) angenommen wurden,
lehnte die grosse Kammer die Ziffern 3 und 4 mit 122 zu 65 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) respektive mit 122 zu 59 Stimmen (bei 9 Enthaltungen) ab. Grund für die
unterschiedlichen Abstimmungsresultate war, dass sich die SVP bei den ersten beiden
Punkten auf die Seite der linken Fraktionen schlug, welche alle Ziffern befürworteten,
bei Punkt 3 und 4 jedoch zusammen mit den Fraktionen der GLP, FDP, und derjenigen
der Mitte gegen den Vorstoss stimmte. 12

Ende September 2021 reichte Judith Bellaiche (glp, ZH) eine Motion ein, mit welcher sie
den Bundesrat damit betrauen wollte, die Rahmenbedingungen zu schaffen, um eine
dauerhafte genomische Überwachungsplattform für Infektionskrankheiten zu
errichten. Das Geschäft kam gut zwei Jahre nach Einreichen in den Nationalrat, wo die
Motionärin ihr Anliegen ausführte. Durch die Covid-19-Pandemie sei ersichtlich
geworden, dass zurzeit kein Instrument vorhanden sei, das eine systematische
Verfolgung von Krankheiten und deren Veränderungsverhalten ermögliche. Damit
rechtzeitig auf neue Krankheitserreger oder Bakterienresistenzen reagiert werden
könne, sei dies allerdings essenziell. Gesundheitsminister Berset empfahl die Motion
zur Ablehnung. In Folge der Covid-19-Pandemie habe man Ausweitungen an der
genomischen Überwachung vorgenommen, weshalb die für eine entsprechende
Plattform benötigten Rahmenbedingungen bereits existierten. Zudem fliesse die Fragen
zur genomischen Überwachung und zu den entsprechenden Plattformen in das derzeit
in Überarbeitung befindliche EpG ein. Dennoch nahm die grosse Kammer die Motion
mit 109 zu 63 Stimmen (bei 12 Enthaltungen) an. Während die Fraktionen der SP, GLP,
Mitte und der Grünen geschlossen respektive mit einigen Enthaltungen das Geschäft
befürworteten, sprachen sich die SVP- und die FDP-Fraktion geschlossen respektive
grossmehrheitlich gegen den Vorstoss aus. 13

MOTION
DATUM: 14.09.2023
JOËLLE SCHNEUWLY

1) AB SR, 2021, S. 884f.
2) AB NR, 2022, S. 555; Medienmitteilung SGK-NR vom 4.2.22
3) AB SR, 2020, S. 1370
4) AB NR, 2022, S. 566 ff.
5) AB SR, 2019, S. 690 f.
6) AB NR, 2021, S. 1385 f.; AB SR, 2021, S. 730 f.
7) AB NR, 2021, S. 1668 f.
8) AB SR, 2021, S. 1161 f.
9) AB SR, 2022, S. 60 f.
10) AB SR, 2022, S. 59 f.
11) AB NR, 2022, S. 565 f.; AB NR, 2022, S. 752; Mo. 21.4632; Mo. 22.3018
12) AB NR, 2022, S. 878 f.
13) AB NR, 2023, S. 1640
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